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Einladung zur 
Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 7. Mai 2009, um 10.00 Uhr in der
Festhalle unseres Unternehmens in 69181 Leimen, Festhallenstraße 1, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des
zusammengefassten Lageberichtes der HeidelbergCement AG und des Konzerns, des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches für das Geschäfts-
jahr 2008 und des Berichts des Aufsichtsrats

Die vorstehend genannten Unterlagen nebst Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands können im 
Internet unter www.heidelbergcement.com auf der Seite Investor Relations/Hauptversammlung eingesehen
werden. Auf Verlangen werden jedem Aktionär diese Unterlagen übermittelt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 der HeidelbergCement AG beträgt 16.355.874,94 Euro. 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a) aus dem Bilanzgewinn je gewinnbezugsberechtigte Aktie eine Dividende von 0,12 Euro auszuschütten.
Bei Annahme dieses Ausschüttungsvorschlags entfällt auf die für das Geschäftsjahr 2008 dividendenbe-
rechtigten 125.000.000 Stückaktien eine Dividendensumme von 15.000.000 Euro; und

b) den danach verbleibenden Bilanzgewinn von 1.355.874,94 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende ist am 8. Mai 2009 zahlbar.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr
2008 zu erteilen.

Einladung zur 
Hauptversammlung
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4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr
2008 zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 sowie zum
Prüfer für den Halbjahresfinanzbericht im Geschäftsjahr 2009, sofern dieser einer prüferischen Durchsicht
unterzogen wird, zu bestellen.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals II, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals II und die entsprechende Satzungsänderung

Das bislang auf Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen beschränkte Genehmigte Kapital II, das bisher nicht
ausgenutzt wurde, soll um Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen erweitert, erhöht und erneuert werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a) Die in § 4 Abs. 3 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. Mai 2011 um bis zu 74.000.000 Euro einmalig oder mehr-
mals zu erhöhen, wird unter Aufhebung des § 4 Abs. 3 der Satzung aufgehoben.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 6. Mai 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu 86.500.000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Dabei ist den 
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Darüber hinaus wird der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder von Beteili-
gungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt. Außerdem wird der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insoweit auszuschließen, wie
es erforderlich ist, um Inhabern der von der HeidelbergCement AG oder ihren Tochtergesellschaften ausge-
gebenen Optionsscheinen und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-
fang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung
der Options- bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. 

Tagesordnung Hauptversammlung 2009
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c) § 4 Abs. 3 der Satzung wird, sobald die Aufhebung des derzeitigen § 4 Abs. 3 gemäß Beschluss
zu lit. a) im Handelsregister eingetragen ist, wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 6. Mai 2014 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien 
gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 86.500.000 Euro zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital II). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom 
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung ge-
gen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder
von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt.
Außerdem ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um Inhabern der von der 
HeidelbergCement AG oder ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen Optionsscheinen und
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren,
wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Op-
tions- bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, ins-
besondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen.” 

d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung nach vollständiger oder 
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II und, falls das Genehmigte Kapital II bis zum 
6. Mai 2014 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist anzupassen.

e) Um sicherzustellen, dass die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II nicht wirksam
wird, ohne dass an seine Stelle das neue Genehmigte Kapital II in Höhe von 86.500.000 Euro
tritt, wird der Vorstand angewiesen, den vorstehend unter lit. a) gefassten Beschluss über die
Aufhebung des bisherigen in § 4 Absatz 3 der Satzung enthaltenen Genehmigten Kapitals II
erst dann zur Eintragung im Handelsregister anzumelden, wenn gesichert ist, dass im unmittel-
baren Anschluss an die Eintragung der Aufhebung des bisherigen Absatzes 3 des § 4 der 
Satzung der Beschluss zur Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals II in Höhe von
86.500.000 Euro mit der entsprechenden Satzungsänderung gemäß lit. c) im Handelsregister
eingetragen wird. 
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7. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuld-
verschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelanleihen, 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen sowie über die Schaffung eines neuen bedingten
Kapitals und die entsprechende Satzungsänderung 

Um die Möglichkeit der Kapitalbeschaffung mittels Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen künftig nutzen zu können, soll der Hauptversammlung vorgeschlagen wer-
den, eine Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen zu beschließen sowie durch einen gesonderten Beschluss ein neues bedingtes 
Kapital zur Sicherung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten, die auf der Grundlage der neuen
Ermächtigung ausgegeben werden, zu schaffen. 

A. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandel-
anleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 6. Mai 2014 einmalig oder
mehrmals auf den Inhaber lautende Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuld-
verschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen“) im
Gesamtnennbetrag von bis zu 2.000.000.000 Euro auszugeben und den Inhabern von Optionsanleihen
bzw. Optionsgenussrechten oder Optionsgewinnschuldverschreibungen Optionsrechte oder -pflichten
bzw. den Inhabern von Wandelanleihen bzw. Wandelgenussrechten oder Wandelgewinnschuldver-
schreibungen Wandlungsrechte oder -pflichten für auf den Inhaber lautende Aktien der Heidelberg-
Cement AG mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 187.500.000 Euro nach
näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren bzw. den Inhabern der
Schuldverschreibungen aufzuerlegen. 

Die Schuldverschreibungen können auch durch eine Konzerngesellschaft der HeidelbergCement AG im
Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an der die HeidelbergCement AG unmittelbar oder mittelbar
zu mindestens 90 % beteiligt ist. Für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats für die HeidelbergCement AG die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und
den Inhabern von Options- und/oder Wandelanleihen sowie Options- und/oder Wandelgenussrechten
und Options- und/oder Wandelgewinnschuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte oder 
-pflichten für auf den Inhaber lautende Aktien der HeidelbergCement AG zu gewähren bzw. ihnen auf-
zuerlegen. Die Schuldverschreibungen können auch gegen Einbringung von Forderungen (Kredit- oder
Anleiheforderungen) des Sacheinlegers gegen die HeidelbergCement AG oder eines ihrer Konzernunter-
nehmen ausgegeben werden.
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Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der Schuldverschreibungen ermöglicht wird,
wird den Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise eingeräumt, dass die Schuldver-
schreibungen von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Schuldver-
schreibungen von einer Konzerngesellschaft der HeidelbergCement AG im Sinne von § 18 AktG
ausgegeben, an der die HeidelbergCement AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 %
beteiligt ist, hat die HeidelbergCement AG die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die
Aktionäre der HeidelbergCement AG nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und
das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits
zuvor ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten ein Bezugsrecht in dem
Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungs-
rechte bzw. bei Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen, die mit Options- und/oder
Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden, vollständig auszuschließen, sofern der Vor-
stand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuld-
verschreibungen ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden er-
mittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen, die mit Options- und/oder Wand-
lungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden, mit einem Options- und/oder Wandlungsrecht oder
-pflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grund-
kapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf die
vorgenannte 10 %-Grenze werden neue Aktien angerechnet, die aus einem genehmigten Kapital
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser
Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldver-
schreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden. Darüber
hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf gegen Sacheinlagen ausgegebene Schuldverschreibungen auszuschließen, wenn und
soweit die Schuldverschreibungen  gegen Einbringung von Forderungen (Kredit- oder Anleihefor-
derungen) des Sacheinlegers gegen die HeidelbergCement AG oder eines ihrer Konzernunterneh-
men ausgegeben werden. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht/-pflicht oder
Optionsrecht/-pflicht ausgegeben werden, wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte
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oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte
in der HeidelbergCement AG begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die 
Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der 
Dividende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Markt-
konditionen entsprechen.

Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 
Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der HeidelbergCement AG
berechtigen. Für durch die HeidelbergCement AG begebene Optionsanleihen können die Optionsbedin-
gungen vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und 
gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf
die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldver-
schreibungen nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden,
dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zu-
zahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können. Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine
einem Genussrecht oder einer Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das unentziehbare Recht, ihre Schuldver-
schreibungen gemäß den vom Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der HeidelbergCement AG zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus
der Division des Nennbetrages oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Teil-
schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der HeidelbergCement AG
und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzah-
lung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden.
Entsprechendes gilt, wenn sich das Wandlungsrecht auf ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldver-
schreibung bezieht. 

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder Wandlungsrecht gewähren oder
eine Options- oder Wandlungspflicht bestimmen, errechnet sich der Options- bzw. Wandlungspreis nach
folgenden Grundlagen: 

– Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht gewähren, aber keine Options-
pflicht bestimmen, entspricht der Optionspreis 125 % des volumengewichteten Durchschnittskurses
der Aktie der HeidelbergCement AG im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem)
an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die
Ausnutzung der Ermächtigung durch den Vorstand und der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen
durch die die Emission begleitenden Banken oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts –
125 % des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der HeidelbergCement AG im 
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XETRA-Handel (oder einem entsprechendem Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in
Frankfurt am Main während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die Schuldverschreibun-
gen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten
Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug genommene Durchschnittskurs nachfolgend
auch der „Referenzkurs“). 

– Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht gewähren, aber kei-
ne Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungspreis 125 % des Referenzkurses. 

– Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- oder Optionspflicht
bestimmen, entspricht der Wandlungs- oder Optionspreis bei Fälligkeit der Schuldverschreibun-
gen bzw. im Falle eines Übernahmeangebotes folgendem Betrag: 
• Falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der HeidelbergCement AG im 

XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in
Frankfurt am Main an den zwanzig Börsenhandelstagen endend mit dem dritten Handelstag
entweder vor Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im Falle eines Übernahmeangebotes
mit dem dritten Handelstag vor dem Wandlungstag bzw. dem Optionstag („Durchschnittskurs“)
- geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,
- größer als der Referenzkurs und kleiner 110 % des Referenzkurses ist, dem Durchschnittskurs,
- größer oder gleich 110 % des Referenzkurses ist, 110 % des Referenzkurses.

• Ungeachtet vorstehender Bestimmungen 110 % des Referenzkurses, falls die Inhaber oder
Gläubiger der Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wandlungs- oder Optionspflicht von 
einem bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen. 

• Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, falls die Inhaber oder Gläubiger
der Schuldverschreibungen bei einem Übernahmeangebot vor Eintritt der Wandlungs- oder
Optionspflicht von einem bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen. 

• Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen
zur Abwendung eines unmittelbaren schweren Schadens von der HeidelbergCement AG oder
zur Vermeidung einer erheblichen Verschlechterung eines öffentlichen Kreditratings der Heidel-
bergCement AG durch eine anerkannte Ratingagentur eine vorzeitige Wandlung veranlasst.

Bei mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen
kann der Options- bzw. Wandlungspreis unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaft-
lichen Verwässerung des Werts der Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten nach näherer
Bestimmung der Schuldverschreibungen wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung
nicht schon durch Gesetz geregelt ist. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können darü-
ber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw.
Ereignisse (wie z.B. Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassung der Options- bzw. Wand-
lungsrechte bzw. -pflichten oder des Options- bzw. Wandlungspreises vorsehen.
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Die Anleihebedingungen können das Recht der HeidelbergCement AG vorsehen, im Falle der Wandlung
bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die
Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der
HeidelbergCement AG im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechen-
den Nachfolgesystem während der 10 Börsentage nach Erklärung der Wandlung bzw. der Optionsaus-
übung entspricht. Für den Fall, dass die HeidelbergCement AG die Ausübung des Rechts zur Zahlung 
eines Geldbetrages nach Wandlung bzw. Optionsausübung bekannt gibt, beginnen die 10 Börsentage
erst 3 Börsentage nach Bekanntgabe der HeidelbergCement AG, einen Geldbetrag zu zahlen. Die 
Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass die Options- bzw. Wandelanleihe nach Wahl der 
HeidelbergCement AG statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der 
HeidelbergCement AG oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt werden können 
bzw. das Optionsrecht oder die Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. 

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wandlungspflicht bzw. eine Options-
pflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der HeidelbergCement AG
vorsehen, bei Endfälligkeit der mit einem Wandlungs- oder Optionsrecht verbundenen Schuldverschrei-
bungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern der Schuldverschreibungen
ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der HeidelbergCement AG oder
einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei
Wandlung bzw. Optionsausübung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen
nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe
und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stücke-
lung, Verwässerungsschutzbestimmungen, sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum zu bestimmen bzw.
im Einvernehmen mit den Organen der die Options- bzw. Wandelanleihe begebenden Konzerngesell-
schaft der HeidelbergCement AG festzulegen.

B. Schaffung eines Bedingten Kapitals 2009 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Schaffung eines neuen bedingten Kapitals

Das Grundkapital wird um weitere bis zu 187.500.000 Euro, eingeteilt in bis zu Stück 62.500.000
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von
Wandlungs- oder Optionsrechten (bzw. bei Erfüllung entsprechender Options-/Wandlungspflichten)
bzw. bei Ausübung eines Wahlrechts der HeidelbergCement AG, ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der HeidelbergCement AG zu gewähren an die Inhaber von
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Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 7. Mai
2009 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigung bis zum 6. Mai 2014 von der Heidel-
bergCement AG oder einer Konzerngesellschaft der HeidelbergCement AG im Sinne von § 18 AktG, an
der die HeidelbergCement AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % beteiligt ist, ausgegeben
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem den Vorgaben dieser Ermächtigung entsprechen-
den Options- bzw. Wandlungspreis:
– Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht gewähren, aber keine 

Optionspflicht bestimmen, entspricht der Optionspreis 125 % des volumengewichteten Durch-
schnittskurses der Aktie der HeidelbergCement AG im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main im Zeitraum zwischen der Be-
schlussfassung über die Ausnutzung der Ermächtigung durch den Vorstand und der Preisfestsetzung
der Schuldverschreibungen durch die die Emission begleitenden Banken oder – für den Fall der 
Einräumung eines Bezugsrechts – 125 % des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie 
der HeidelbergCement AG im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an 
der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die
Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der
beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug genommene Durchschnittskurs
nachfolgend auch der „Referenzkurs“). 

– Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht gewähren, aber keine
Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungspreis 125 % des Referenzkurses. 

– Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- oder Optionspflicht be-
stimmen, entspricht der Wandlungs- oder Optionspreis bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen
bzw. im Falle eines Übernahmeangebotes folgendem Betrag: 
• Falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der HeidelbergCement AG im XETRA-

Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt 
am Main an den zwanzig Börsenhandelstagen endend mit dem dritten Handelstag entweder vor
Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder im Falle eines Übernahmeangebotes mit dem dritten
Handelstag vor dem Wandlungstag bzw. dem Optionstag („Durchschnittskurs“)
- geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,
- größer als der Referenzkurs und kleiner 110 % des Referenzkurses ist, dem Durchschnittskurs,
- größer oder gleich 110 % des Referenzkurses ist, 110 % des Referenzkurses.

• Ungeachtet vorstehender Bestimmungen 110 % des Referenzkurses, falls die Inhaber oder Gläu-
biger der Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wandlungs- oder Optionspflicht von einem 
bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen. 

• Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, falls die Inhaber oder Gläubiger der
Schuldverschreibungen bei einem Übernahmeangebot vor Eintritt der Wandlungs- oder Options-
pflicht von einem bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen. 

• Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen zur 
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Abwendung eines unmittelbaren schweren Schadens von der HeidelbergCement AG oder zur 
Vermeidung einer erheblichen Verschlechterung eines öffentlichen Kreditratings der HeidelbergCe-
ment AG durch eine anerkannte Ratingagentur eine vorzeitige Wandlung veranlasst.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. Wandlungs-
rechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung bzw. Optionsausübung verpflichtete Inhaber von
Anleihen ihre Verpflichtung zur Wandlung bzw. Optionsausübung erfüllen bzw. soweit die Heidelberg-
Cement AG ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages
Aktien der HeidelbergCement AG zu gewähren, und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eige-
ne Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden.
Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen,
am Gewinn teil. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

b) Satzungsänderung

In § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:

„Das Grundkapital ist um weitere bis zu 187.500.000 Euro, eingeteilt in bis zu Stück 62.500.000
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrech-
ten bzw. die zur Wandlung bzw. Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen, die von der HeidelbergCement AG oder einer
Konzerngesellschaft der HeidelbergCement AG im Sinne von § 18 AktG, an der die Heidelberg-
Cement AG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % beteiligt ist, aufgrund der von der Haupt-
versammlung vom 7.  Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigung ausgege-
ben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, 
soweit sie zur Wandlung bzw. Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung
bzw. Optionsausübung erfüllen bzw. soweit die HeidelbergCement AG ein Wahlrecht ausübt, ganz
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der HeidelbergCement AG zu 
gewähren, soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen 
börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien 
erfolgt zu dem den Vorgaben dieser Ermächtigung entsprechenden Options- bzw. Wandlungspreis:
– Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Optionsrecht gewähren, aber keine 

Optionspflicht bestimmen, entspricht der Optionspreis 125 % des volumengewichteten Durch-
schnittskurses der Aktie der HeidelbergCement AG im XETRA-Handel (oder einem entsprechen-
den Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main im Zeitraum zwischen der
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Beschlussfassung über die Ausnutzung der Ermächtigung  durch den Vorstand und der Preisfestset-
zung der Schuldverschreibungen durch die die Emission begleitenden Banken oder – für den Fall 
der Einräumung eines Bezugsrechts – 125 % des volumengewichteten Durchschnittskurses der 
Aktie der HeidelbergCement AG im XETRA-Handel (oder einem entsprechendem Nachfolgesystem)
an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main während der Tage, an denen die Bezugsrechte auf die
Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der
beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels (der in Bezug genommene Durchschnittskurs
nachfolgend auch der „Referenzkurs“). 

– Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht gewähren, aber keine
Wandlungspflicht bestimmen, entspricht der Wandlungspreis 125 % des Referenzkurses. 

– Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- oder Optionspflicht be-
stimmen, entspricht der Wandlungs- oder Optionspreis bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen
bzw. im Falle eines Übernahmeangebotes folgendem Betrag: 
• Falls der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie der HeidelbergCement AG im XETRA-

Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am
Main an den zwanzig Börsenhandelstagen endend mit dem dritten Handelstag entweder vor Fällig-
keit der Schuldverschreibungen oder im Falle eines Übernahmeangebotes mit dem dritten Han-
delstag vor dem Wandlungstag bzw. dem Optionstag („Durchschnittskurs“)
- geringer oder gleich dem Referenzkurs ist, dem Referenzkurs,
- größer als der Referenzkurs und kleiner 110 % des Referenzkurses ist, dem Durchschnittskurs,
- größer oder gleich 110 % des Referenzkurses ist, 110 % des Referenzkurses.

– • Ungeachtet vorstehender Bestimmungen 110 % des Referenzkurses, falls die Inhaber oder 
Gläubiger der Schuldverschreibungen vor Eintritt der Wandlungs- oder Optionspflicht von einem
bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen. 

– • Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, falls die Inhaber oder Gläubiger der
Schuldverschreibungen bei einem Übernahmeangebot vor Eintritt der Wandlungs- oder Options-
pflicht von einem bestehenden Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen. 

– • Ungeachtet vorstehender Bestimmungen dem Referenzkurs, sofern der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Schuldverschreibungen zur Ab-
wendung eines unmittelbaren schweren Schadens von der HeidelbergCement AG oder zur Ver-
meidung einer erheblichen Verschlechterung eines öffentlichen Kreditratings der Heidelberg-
Cement AG durch eine anerkannte Ratingagentur eine vorzeitige Wandlung veranlasst.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-
führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen."
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c) Ermächtigung zur Satzungsanpassung

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 und 4 der Satzung entsprechend der je-
weiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehen-
den Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im
Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Ge-
nussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im
Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten. 

8. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 7. Mai 2009.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 Aktiengesetz und § 101 Abs. 1 Aktiengesetz sowie § 7 Abs. 1
Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz in Verbindung mit § 8 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft aus sechs
von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

Fritz-Jürgen Heckmann, Stuttgart
Wirtschaftsjurist

andere Mandate:

a) Drews Holding AG
Paul Hartmann AG (Vorsitzender)
schlott gruppe Aktiengesellschaft 
(Vorsitzender)
Wieland-Werke AG (Vorsitzender)

b) HERMA Holding GmbH + Co. KG 
(stellv. Vorsitzender)
Hübner GmbH (Vorsitzender)
Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG
Süddeutsche Verlag GmbH 
(stellv. Vorsitzender)
Südwestdeutsche Medien Holding GmbH
URACA GmbH & Co. KG (stellv. Vorsitzender)

Gerhard Hirth, Ulm
Geschäftsführer der SCHWENK Geschäfts-
führungs GmbH

andere Mandate:

a) Köster AG
Paul Hartmann AG
Wieland-Werke AG

b) Duna-Dráva Cement Kft
Ohorongo Cement (PTY) Ltd.
SCHWENK Namibia (PTY) Ltd.
Tvornica Cementa Kakanj d.d.
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Die vorgenannten Kennzeichnungen bei den anderen Mandaten bedeuten:

a): Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften
b): Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Bekanntgabe an die Aktionäre:

Die Wahlen zum Aufsichtsrat werden als Einzelwahl durchgeführt.

Max Dietrich Kley, Heidelberg
Rechtsanwalt

andere Mandate:

a) BASF SE
Infineon Technologies AG (Vorsitzender)
Schott AG
SGL Carbon SE (Vorsitzender)

b) UniCredito Italiano S.p.A. 
(Mitglied des Verwaltungsrats)

Tobias Merckle, Leonberg 
Geschäftsführender Vorstand des Vereins 
Prisma e.V. – Initiative für Jugendhilfe und 
Kriminalprävention Leonberg

andere Mandate:

a) Phoenix Aktiengesellschaft 

Ludwig Merckle, Ulm
Angestellter der VEM Vermögens-
verwaltung GmbH

andere Mandate:

a) Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
(Vorsitzender)
Württembergische Leinenindustrie AG 
(Vorsitzender)

b) mepha AG (Mitglied des Verwaltungsrats)

Eduard Schleicher, Ulm
pers. haftender Gesellschafter der 
SCHWENK Zement KG 

andere Mandate:

a) Paul Hartmann AG
Wieland-Werke AG

b) Duna-Dráva Cement Kft
SCHWENK Namibia (PTY) Ltd.
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und
der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also
auf den 16. April 2009, 0.00 Uhr, nachgewiesen haben. Der Nachweis ist durch eine in Textform erstellte
Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz zu erbringen. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens am siebten
Tag vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 30. April 2009, unter der folgenden Adresse 
zugehen:

HeidelbergCement AG,
c/o Dresdner Bank AG
WASHV dwpbank AG
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main 
Telefax: +49 (0) 69-5099-1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Die vorstehende Bescheinigung zum Nachweis der Aktionärsstellung kann bei Aktien, die zum maßgeb-
lichen Zeitpunkt nicht in einem bei einem Kreditinstitut geführten Depot verwahrt werden, auch von der
Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank, einem Kreditinstitut innerhalb der Europäischen
Union oder einer Niederlassung der Gesellschaft an ihren Börsenplätzen im In- und Ausland ausgestellt
werden. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen 
geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. 
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzei-
tige Anmeldung durch den Aktionär, den Bevollmächtigten, das Kreditinstitut oder die Aktionärsvereini-
gung Sorge zu tragen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch ein diesen 
nach den aktienrechtlichen Bestimmungen Gleichgestellter bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schrift-
lich zu erteilen; bei Vollmachten an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen 
(§§ 135 Abs. 12, 125 Abs. 5 AktG) oder Vereinigungen von Aktionären und sonstigen Personen i.S.v. 
§ 135 Abs. 9 AktG genügt es jedoch, wenn die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar
festgehalten wird. Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie die ihnen nach § 135 AktG Gleich-
gestellten können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen; die Bestimmun-
gen in § 135 AktG bleiben unberührt. 
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Auch Mitarbeiter der Gesellschaft können bevollmächtigt werden. Für den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter gelten die nachfolgenden Besonderheiten: Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären
weiter die Möglichkeit, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter als Bevollmächtigte
nach ihren Weisungen in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. In diesem Fall kann die Vollmacht
schriftlich erteilt werden. Ein entsprechender Vollmachts- und Weisungsvordruck zur Bevollmächtigung ei-
nes Mitarbeiters der Gesellschaft ist im Internet unter der Internet-Adresse www.heidelbergcement.com auf
der Seite Investor Relations/Hauptversammlung abrufbar. Soweit Mitarbeiter der Gesellschaft bevollmäch-
tigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 
Die Mitarbeiter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Bitte beachten Sie, 
dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen ge-
gen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. 
Nähere Auskünfte hierzu sind auch unter Tel. 06221/481-364 erhältlich.

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können des-
halb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen.

Gemäß § 126 AktG werden alle zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären zu Punkten dieser Tages-
ordnung einschließlich ihrer Begründung oder Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG, die uns bis
zum 22. April 2009, 24.00 Uhr, an unsere Adresse HeidelbergCement AG, Abt. GL, Berliner Straße 6,
69120 Heidelberg oder per Fax: 06221/481-705 übersandt werden, unverzüglich nach ihrem Eingang unter
der Internet-Adresse www.heidelbergcement.com auf der Seite Investor Relations/Hauptversammlung ver-
öffentlicht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse
veröffentlicht. 

Von den insgesamt ausgegebenen 125.000.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einbe-
rufung der Hauptversammlung 125.000.000 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt. Jede teilnahme-
berechtigte Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Die Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 sind im unmittelbaren Anschluss an 
diese Einladungsbekanntmachung abgedruckt.

Heidelberg, im März 2009

HeidelbergCement AG
Der Vorstand
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Berichte des Vorstands der HeidelbergCement AG an die Hauptversammlung 
gemäß § 203 Abs. 2 und § 221 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz jeweils in Verbindung 
mit § 186 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7

Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
einen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre
erstattet. Darüber hinaus hat der Vorstand zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 221 Abs. 4
Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss der Aktionäre erstattet. Der gesamte Bericht liegt vom Tag der Einberufung der
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die
Aktionäre aus. Auf Verlangen wird dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos
übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 2, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6:

Wird das Genehmigte Kapital II ausgenutzt, steht unseren Aktionären grundsätzlich ein
Bezugsrecht zu.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, dass 
im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsver-
hältnis dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des
Spitzenbetrages würden insbesondere bei der Kapitalerhöhung um runde Beträge die
technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheb-
lich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen
neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

Die Ermächtigung sieht weiter vor, dass bei bestimmten Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann. Dieser Ausschluss dient dem
Zweck, den Erwerb von Unternehmen, von Unternehmenstellen, von Beteiligungen an
Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung von Aktien
zu ermöglichen. Führt der Erwerb im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bei
dem Verkäufer zu Steuerersparnissen oder ist der Verkäufer aus sonstigen Gründen eher
an dem Erwerb von Aktien an der Gesellschaft als an einer Geldzahlung interessiert, stärkt
die hier vorgesehene Möglichkeit die Verhandlungsposition der Gesellschaft. Im Einzelfall
kann es auch aufgrund einer besonderen Interessenlage der Gesellschaft geboten sein, dem
Verkäufer neue Aktien als Gegenleistung anzubieten. Durch das Genehmigte Kapital II 
kann die Gesellschaft bei sich bietenden Gelegenheiten schnell und flexibel reagieren, 
um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an
Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände gegen Ausgabe neuer Aktien zu
erwerben. Die beantragte Ermächtigung ermöglicht dadurch im Einzelfall eine optimale
Finanzierung des Erwerbs gegen Ausgabe neuer Aktien mit einer Stärkung der Eigen-
kapitalbasis der HeidelbergCement AG. Zu den zu erwerbenden sonstigen Vermögens-
gegenständen können auch Forderungen (Kredite oder Anleihen) gegen die Gesellschaft
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oder gegen Konzernunternehmen gehören. Wenn diese als Sacheinlage in die Gesellschaft einge-
bracht werden, führt dies zum Wegfall der Verbindlichkeit und gleichzeitig zur Stärkung des
Eigenkapitals. Die Verwaltung will die Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter
Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital II
in jedem Fall nur dann nutzen, wenn der Wert der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung
des zu erwerbenden Unternehmens, Unternehmensteils, der zu erwerbenden Beteiligung oder
der zu erwerbenden sonstigen Vermögensgegenstände in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Dabei soll der Ausgabepreis der zu begebenden neuen Aktien grundsätzlich am Börsenkurs 
ausgerichtet werden. Ein wirtschaftlicher Nachteil für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen
Aktionäre wird somit vermieden. Bei Abwägung aller dieser Umstände ist die Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen erforderlich, geeignet, angemessen und
im Interesse der Gesellschaft geboten.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Optionsscheinen
oder Wandelschuldverschreibungen dient dem Zweck, dass im Fall einer Ausnutzung dieser
Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den so genannten Verwäs-
serungsschutzklauseln der Options- oder Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht,
sondern auch den Inhabern der Optionsscheine bzw. Wandelschuldverschreibungen ein Bezugs-
recht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw.
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. 
Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II unter sorgfältiger Abwägung zwischen beiden
Alternativen zu wählen. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 
4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7:

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genuss-
rechten oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente
(„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 2.000.000.000 Euro sowie zur
Schaffung des Bedingten Kapitals 2009 von nominal bis zu 187.500.000 Euro soll die unten 
noch näher erläuterten Möglichkeiten der HeidelbergCement AG zur Finanzierung ihrer
Aktivitäten erweitern und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei
Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im Interesse der Heidelberg-
Cement AG liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen.

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu, 
die mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden sind (§ 221 Abs. 4 i.V.m. 
§ 186 Abs. 1 AktG). Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der Schuldverschrei-
bungen ermöglicht wird, kann der Vorstand von der Möglichkeit Gebrauch machen, die
Schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit der
Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem
Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S.v. § 186 Abs. 5 AktG). 
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Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Aus-
nutzung der erbetenen Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des
Bezugsrechts der Aktionäre. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der
Inhaber von bereits ausgegebenen Wandlungs- und Optionsrechten oder -pflichten hat den
Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausgegebenen Wandlungs- bzw.
Optionsrechte oder -pflichten nicht ermäßigt zu werden braucht und dadurch insgesamt ein
höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher 
im Interesse der HeidelbergCement AG und ihrer Aktionäre. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der mit Options- oder Wandlungs-
rechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen zu einem Ausgabepreis erfolgt, der
den Marktwert dieser Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält
die HeidelbergCement AG die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und
schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen
bei der Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. 
Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des
Bezugsrechtes nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des
Bezugspreises (und damit der Konditionen dieser Schuldverschreibungen) bis zum drittletzten
Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten
besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen 
bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. 
Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner Ausübung (Bezugs-
verhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendun-
gen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die HeidelbergCement AG
wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse
reagieren, sondern ist möglicherweise rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist aus-
gesetzt, die zu einer für die HeidelbergCement AG ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen
können.

Für diesen Fall gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grund-
kapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Das Volumen des bedingten Kapitals, das in
diesem Fall höchstens zur Sicherung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten zur
Verfügung gestellt werden soll, darf 10 % des bei Wirksamwerden der Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bestehenden Grundkapitals nicht über-
steigen. Durch eine entsprechende Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss ist ebenfalls sicher
gestellt, dass auch im Falle einer Kapitalherabsetzung die 10 %-Grenze nicht überschritten wird,
da die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausdrücklich 10 % des Grundkapitals nicht
übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte
10 %-Grenze werden neue Aktien angerechnet, die aus einem genehmigten Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser
Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuld-
verschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden. 
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Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht
wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirt-
schaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt
bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten
verbundenen Schuldverschreibungen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische
Marktwert der Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen
Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer
Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen Marktwert zum
Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibung, ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags
zulässig. Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der mit Options- oder
Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen nach pflichtgemäßer
Prüfung zu der Auffassung gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennens-
werten Verwässerung des Wertes der Aktien führt, da der Ausgabepreis der Schuldverschreibung
ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypotheti-
schen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Damit würde der rechnerische Marktwert eines
Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, sodass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss
kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. All dies stellt sicher, dass eine nen-
nenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt. 

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Heidelberg-
Cement AG auch nach Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder dem Eintritt der
Options- oder Wandlungspflicht jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht-
zuerhalten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der
HeidelbergCement AG marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich
der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.

Die Ermächtigung sieht weiter vor, dass bei bestimmten Sacheinlagen das Bezugsrecht der
Aktionäre auf die Schuldverschreibungen ausgeschlossen werden kann. Dieser Ausschluss dient
dem Zweck, den Erwerb von Forderungen (Kredit- oder Anleiheforderungen) des Sacheinlegers
gegen die HeidelbergCement AG oder eines ihrer Konzernunternehmen zu ermöglichen. Gerade
in diesem Fall ist jedoch ein Ausschluss des Bezugsrechts erforderlich. Ist der Verkäufer aus 
sonstigen Gründen eher an dem Erwerb von Schuldverschreibungen der Gesellschaft als an einer
Geldzahlung interessiert, stärkt die hier vorgesehene Möglichkeit die Verhandlungsposition der
Gesellschaft. Durch die Ermächtigung zur Begebung der Schuldverschreibungen auch gegen
Sachleistung, gegebenenfalls auch in Kombination mit der Begebung dieser Schuldverschreibun-
gen gegen Barleistung oder mit anderen Finanzierungsinstrumenten, kann die Gesellschaft 
schnell und flexibel reagieren, um in geeigneten Einzelfällen Forderungen des Sacheinlegers 
gegen die HeidelbergCement AG oder eines ihrer Konzernunternehmen zu erwerben. Die be-
antragte Ermächtigung ermöglicht dadurch im Einzelfall eine optimale Finanzierung des Erwerbs.
Wenn diese Forderungen gegen Ausgabe der Schuldverschreibungen als Sacheinlage in die
Gesellschaft eingebracht werden, führt dies zum Wegfall der Kreditverbindlichkeit und es be-
steht die Chance, dass bei Optionsausübung bzw. bei Wandlung das Eigenkapital gestärkt 
wird. Die Verwaltung will die Möglichkeit der Begebung der Schuldverschreibungen gegen
Sacheinlagen unter Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in jedem Fall
nur dann nutzen, wenn der Wert der Schuldverschreibungen und der Wert der zu erwerbenden
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Forderungen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ein wirtschaftlicher Nachteil für die vom
Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre wird somit vermieden. Bei Abwägung aller dieser Um-
stände ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen erforder-
lich, geeignet, angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder Wandlungsrecht
oder -pflicht ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte
oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mitglied-
schaftsrechte in der HeidelbergCement AG begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös
gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses,
des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Ver-
zinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den 
zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. Wenn die genannten
Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile 
für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen keine Mitglied-
schaftsrechte begründen und auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der
HeidelbergCement AG gewähren. 

Heidelberg, im März 2009

HeidelbergCement AG
Der Vorstand
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Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Fritz-Jürgen Heckmann

Vorstand:
Dr. Bernd Scheifele, Vorsitzender
Dr. Dominik von Achten
Daniel Gauthier
Andreas Kern
Dr. Lorenz Näger
Dr. Albert Scheuer

Sitz der Gesellschaft ist Heidelberg;
eingetragen beim Registergericht Mannheim HRB Nr. 330082 

Kontakt:
Unternehmenskommunikation
Telefon: 06221-481-227
Telefax: 06221-481-217
E-Mail: info@heidelbergcement.com

Investor Relations
Telefon: 06221-481-696
Telefax: 06221-481-217
E-Mail: IR-info@heidelbergcement.com
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Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Ab Heidelberg Hauptbahnhof mit Straßenbahnlinie 24 in Richtung Rohrbach-Süd – Umsteigen in Rohrbach-Süd
(Endstation der Linie 24) in Straßenbahnlinie 23 in Richtung Leimen bis Haltestelle Zementwerk.

Frankfurt Heidelberg
Hauptbahnhof

Stadtteil
Rohrbach

A5

Autobahn-Ausfahrt
Heidelberg/Leimen
Schwetzingen
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Richtung
Sandhausen
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Der Weg zur 
Hauptversammlung
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Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
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